
Kooperation GEW Wilhelmshaven GmbH 

           
Auszahlungsantrag für 2019 

zur Freiwilligen Vereinbarung 
 (bis zum 01.06.2019 bei der Wasserschutzberatung oder  

der GEW Wilhelmshaven GmbH, Nahestr. 6, 26382 Wilhelmshaven einreichen) 
 

von  
 

Name, Vorname 
 

Telefon 

Ortsteil, Straße, Haus-Nr. 
 

Telefax 

PLZ 
 

Wohnort                                                    E-Mail 
 

IBAN 
 

BIC Kreditinstitut 

Registrier-Nr. EU-Agrarförderantrag:  0 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            Kontoverbindung wie  

Vertrags-Nr.:  I.C1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ (s. § 3 Abs. 1 des Vertrags)                                 im Vorjahr  Ο 
Vertragszeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2023 
Zuständige Bewilligungsstelle der Landwirtschaftskammer                                

 
 

an  
 
 

das Wasserversorgungsunternehmen GEW Wilhelmshaven GmbH, Nahestr. 6, 26382 
Wilhelmshaven. 
Hiermit beantrage ich im Rahmen der mit Ihnen geschlossenen und oben näher bezeichneten 
Freiwilligen Vereinbarung die untenstehende Ausgleichszahlung. 
 
Die nachfolgend genannte Maßnahme wird im Zeitraum 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 auf 
folgenden Flächen im genannten Umfange vertragsmäßig erbracht: 
 

Maßnahmenbezeichnung FV-Code 

Gewässerschonende Aufbringung von Wirtschaftsdüngern 
(Gülleausbringung mit Schleppschuh oder Schlitztechnik) 

I. C 1 

 
Bewirtschaftungsauflagen: 
 

Der Bewirtschafter verpflichtet sich, auf den unten aufgeführten Flächen im Wassereinzugsgebiet in 
der Zeit vom 01. Februar bis zum 15. Juli betriebseigene Gülle mit Schleppschuh- oder Schlitztechnik 
in wachsende Bestände (Wintergetreide/Winterraps als Hauptfrucht oder Grünland/Ackergras) 
auszubringen. Die Gülleausbringung zu Sommerungen ist nicht förderfähig. Erfolgt die Ausbringung 
mit betriebsfremder Technik, sind Rechnungen über die ausgebrachten Mengen vorzulegen. Ein 
Ausgleich wird maximal bis zur Höhe des Rechnungsbetrages gezahlt. Die geförderte  
Güllemenge beträgt maximal 30 m³/ha. 
Für die Vertragsflächen wird eine Schlagkartei bzw. ein Weidetagebuch geführt. 
 

Jährlich auf dem Betrieb anfallende Güllemenge:                      cbm (unbedingt angeben) 
 

Die Maßnahme wird durchgeführt mit (bitte ankreuzen): 

betriebseigener Technik 
  betriebsfremder Technik; Rechnung beifügen bzw. nachreichen (Mengen angeben). 



       - Seite 2 zur bodennahen Gülleausbringung - 
 

 

Gülleausbringung mit Schleppschuh- oder Schlitztechnik   Ausgleich: 20 €/ha 
 

Der Ausgleich wird nur für die Ausbringung von betriebseigener Gülle gezahlt (Ausnahme möglich bei 
überbetrieblicher Gülleverwertung aus landwirtschaftlichen Betrieben, die Flächen im Wassergewinnungsgebiet 
bewirtschaften). Es wird kein Ausgleich gezahlt, wenn die Anschaffung der Technik bezuschusst wurde und der 
Vertrag noch rechtskräftig ist (gilt auch für Agrarinvestitionsförderprogramm AFP) 
 

Trinkwasser-
gewinnungsgebiet 

Feldblock-Nr.  
Denili- 

Schlag-Nr. 
lt. GFN 

Schlaggröße Vertrags-
fläche in ha 

Ausgleich 
EUR/ha 

Ausgleich 
EUR 

     20,00  

     20,00  

     20,00  

     20,00  

     20,00  

     20,00  

     20,00  

     20,00  

     20,00  

     20,00  

     20,00  

     20,00  

     20,00  

     20,00  

     20,00  

       

       

Summe:  

 
Die Auflagen der Schutzgebietsverordnungen (landesweite SchuVO vom 09.11.2009 sowie regio-
nale Verordnung) im ausgewiesenen Wasserschutzgebiet werden gesamtbetrieblich eingehalten. 

Ich bitte um Überweisung auf mein oben genanntes Konto bis zum 31.12.2019. 
 

Bewirtschafter 

Ort, Datum 

 
 

(rechtsverbindliche Unterschrift) 

 
Prüfvermerk 
Hiermit wird der Auszahlungsantrag bestätigt. Die Überweisung der Ausgleichszahlung wird veranlasst. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Ort,   Datum 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
(rechtsverbindliche Unterschrift) 


